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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1996

Norm

AußStrG §14 Abs2 C1a

ZPO §528 Abs2 Z2 K

Rechtssatz

Die Entscheidung des Rekursgerichts, mit der die Zuständigkeit des Erstgerichts bejaht wurde, ist im

Außerstreitverfahren unanfechtbar, auch wenn eine dem § 528 Abs 2 Z 2 ZPO entsprechende Bestimmung nicht in das

AußStrG aufgenommen wurde.
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